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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1989

Norm

StPO §285 Abs3

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Im Falle der Wiederholung der Hauptverhandlung nach § 276 a, zweiter Satz, StPO zählen frühere Verhandlungstage

bei der Berechnung der Verhandlungsdauer (von mehr als fünf Tagen) als Voraussetzung für die Verlängerung der

Rechtsmittelausführungsfrist auf vier Wochen nicht mehr mit.
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